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Spreewald                   

Unterwegs im Biosphärenreservat 
 

6-tägige Wanderreise – 6. bis 11. Oktober 2026 
 
 

Der Spreewald zeigt sich als stille, vielschichtige Kulturlandschaft, die besonders im Herbst 
ihren eigenen Charakter entfaltet. Weite Auen, schmale Wasserläufe und dichte Wälder 
prägen das Bild und laden zu stimmungsvollen Naturwanderungen ein. Kahn- und Kutsch-
fahrten gehören ebenso selbstverständlich dazu wie das gemächliche Unterwegssein auf 
einsamen Wegen im Biosphärenreservat. Einblicke in die sorbische Kultur gibt das Freiluft-
museum des Lagunendorfes Lehde, wo Traditionen und Geschichte lebendig vermittelt wer-
den. Ergänzt wird das landschaftliche Spektrum durch die nahe gelegenen Landschaftsparks 
von Fürst Pückler in Branitz und Bad Muskau, deren gestaltete Parkanlagen einen reizvollen 
Kontrast zur ursprünglichen Natur des Spreewalds bilden. 
 
 
 
 

 
Programmverlauf: 
 

1. Tag Anreise in den Spreewald  

2. Tag Schlepzig - Lübben 

3. Tag Leipe –Lehde - Lübbenau 

4. Tag Bad Muskau - Branitz 

5. Tag Straupitz 

6. Tag Abschied vom Spreewald 
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1. Tag: Di., 06.10.2026 Erste Eindrücke der Region (I, A / 500km)  
Ihre Wanderreise startet mit der Busfahrt von Landshut in Ihr Zuhause 
für die nächsten Tage in Burg – Willkommen im Spreewald! Der Kurort 
ist die brückenreichste Gemeinde im Osten Deutschlands und begeis-
tert mit seinem Spreehafen, der Wassermühle und einem ehemaligen 
Bahnhof der Spreewaldbahn. Zum Abschluss des Tages statten Sie dem 
letzten traditionellen Holzpantoffelmacher der Region einen Besuch 
ab. Bei einer Schauvorführung erhalten Sie einen Einblick in diese be-
sondere Form der Schuhmacherei. Neben gut gemachten Pantoffeln 
gibt es hier außerdem köstlichen, hausgemachten Kuchen – auf ein 
Stück davon laden wir Sie heute ein. Im Anschluss fahren Sie zum 
Check-in und Abendessen ins Hotel. 

2. Tag: Mi., 07.10.2026 Entlang der Spree nach Schlepzig (F, A) 
Ihre erste Wanderetappe startet in Lübben. Sie folgen der letzten 
Etappe des Paul-Gerhardt-Weges entlang der Spree bis nach 
Schlepzig. Vorbei an Fischaufzuchtteichen und Schleusen folgen Sie 
dem Lebensweg des berühmten Kirchendichters, der im 17. Jahrhun-
dert hier seine letzten 10 Jahre als Archidiakon verbrachte. In 
Schlepzig angekommen finden Sie sich in einem traditionellen Spree-
walddorf wieder.  Hier gibt es noch ganz traditionelle Bauernwirtschaf-
ten sowie eine Kirche und Mühle im Fachwerkstil. Etwas moderner ist 
die erste Roggen-Whiskey-Destillerie Deutschlands, die Sie in 
Schlepzig finden. Natürlich darf hier ein Besuch inklusive Verkostung 
nicht fehlen. Bevor es wieder zurück in Richtung Hotel geht, lädt der 
nahegelegene Buchenhain noch zum Spaziergang ein. Der jahrhunder-
tealte Archepfad ist ein wahrer Höhepunkt für alle Naturliebhaber.  
Tagesetappe: ca. 14 km, flach, ca. 4h. 

3. Tag: Do., 08.10.2026 Durch den Oberspreewald (F, A) 
Frisch gestärkt machen Sie sich auf nach Leipe. Das Inseldorf ist wohl 
das, was man sich unter einem „Spreewalddorf“ vorstellt. Hier wurden 
früher und werden meist sogar noch heute viele Besorgungen statt mit 
dem Auto mit dem eigenen Kahn erledigt. Zu Fuß wandern Sie in das 
Nachbarsdorf Lehde. Lange Zeit konnte das malerische Lagunendorf 
sogar nur mit einem Kahn erreicht werden. Im Freiluftmuseum wer-
den das alltägliche Leben und die Traditionen der sorbischen Bauern 
eindrucksvoll erklärt. Nach dem Besuch setzen Sie Ihre Wanderung 
durch den mystisch anmutenden Hochwald nach Lübbenau fort. In der 
heimlichen Hauptstadt des Spreewalds erkunden Sie die berühmte 
Gurkenmeile, die historische Altstadt und das Gelände des Lynarschen 
Schlosses. Zum Abschluss wartet noch ein kleines Highlight auf Sie: Et-
was außerhalb von Lübbenau liegt mitten in einem Waldgebiet die 
Waldschänke Wotschofska. Einer der ältesten Wanderwege der Re-
gion führt durch die ruhige Landschaft bis zum Gasthaus, das idyllisch 
an der Kreuzung zweier Wasserwege liegt. Zum Abendessen kehren 
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Sie zurück nach Lübbenau, bevor es im Anschluss zurück ins Hotel geht. 
Tagesetappe: ca. 15 km, einige Brücken & Treppen, ca. 4h 

4. Tag: Fr., 09.10.2026 Oase auf beiden Seiten der Grenze 
  (F, A / ca. 140 km) 
In Bad Muskau direkt an der polnischen Grenze liegt der einzigartige 
Landschaftsgarten Muskauer Park. Bevor Hermann von Pückler den 
Branitzer Park anlegte, transformierte er das Areal östlich seines Hei-
matortes. Innerhalb 30 Jahren ließ er Brücken erbauen, Bäume impor-
tieren, Gebäude umgestalten, Wege anlegen und umfangreiche Be-
pflanzungen vornehmen, um seine innovativen Konzepte umzusetzen. 
Seit dem zweiten Weltkrieg ist die Parkanlage geteilt; circa ein Drittel 
befindet sich auf deutschem Boden, der restliche Teil gehört zu Polen. 
Bei Ihren Erkundungen schauen Sie sich natürlich die Areale auf beiden 
Seiten an. Den Nachmittag verbringen Sie im Branitzer Park bei Cott-
bus. Auch diesen Park hat Hermann Fürst von Pückler entworfen, je-
doch konnte er sein Meisterwerk mit unzähligen bunt blühenden Blu-
men, Sträuchern und Bäumen leider nie selbst bewundern. Hier fand 
er auch auf einer selbst angelegten Insel im Park in einer Steinpyra-
mide seine letzte Ruhestätte. Bevor es zurück in den Spreewald geht, 
genießen Sie noch ein Abendessen in einer ganz besonderen Restau-
rant: dem Cavalierhaus im Schlosspark (optional).  
Tagesetappe: 12km 

5. Tag: Sa., 10.10.2026 Erkundungen zu Wasser (F, A) 
Sie starten Ihren letzten vollen Tag am Byhleguhrer See, einem See am 
Rande des Spreewaldes. Von hier aus wandern Sie durch einen uralten 
Eichenhain bis nach Straupitz. Am Rande des Spreewalds gelegen, ist 
das Dorf ein ruhiger Ort, der trotzdem viel Geschichte birgt. Sie besich-
tigen die berühmte Schinkelkirche, benannt nach Ihrem Architekten 
Karl Friedrich Schinkel, und die einzige Dreifachwindmühle in Europa, 
die noch immer in Betrieb ist. Sie erhalten einen Einblick in den Her-
stellungsprozesses des hier produzierten Leinöls. Auch der Schlosspark 
und der historische Fachwerkspeicher sind einen zweiten Blick wert. 
Nach dem Besuch geht es zurück in Ihr Hotel; dieses Mal jedoch nicht 
zu Fuß, sondern mit alternativen Verkehrsmitteln: Sie starten mit einer 
Kremserfahrt, einer traditionellen Kutschfahrt,  durch die Wälder und 
Landschaften des Biosphärenreservats bevor Sie in einen Kahn umstei-
gen und die Region von dem Wasser aus kennenlernen.  
Tagesetappe: ca. 12km, ca. 3h  

6. Tag: So., 11.10.2026 Abschied vom Spreewald (F / ca. 500 km) 
Nach dem Frühstück heißt es Abschied nehmen. Mit dem Bus geht es 
wieder zurück nach Landshut 
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Im Reisepreis enthaltene Leistungen 

 Busreise im modernen Reisebus ab/bis 
Landshut  

 5 x Übernachtungen in Zimmern mit Bad oder 
Dusche/WC im 4-Sterne Waldhotel Eiche in 
Burg 

 Halbpension (Frühstück im Hotel; 4 x Abend-
essen im Hotel, 1 x im lokalen Restaurant) 

 Besuch bei einem traditionellen Holzpantof-
felmacher inkl. Kaffee & Kuchen nach der 
Schauvorführung  

 Whiskey-Verkostung in Schlepzig 

 Besuch im Bad Muskauer Park (UNESCO-
Welterbe) 

 Kremser- und Kahnfahrt von Straupitz zum 
Hotel  

 Eine weitere Kahnfahrt im Spreewald  

 Qualifizierte deutschsprachige Reiseleitung 
ab/bis Burg 

 Alle Eintrittsgelder zum Programm 

 Reiseliteratur (einmal pro Buchung) 

 Kurtaxe im Hotel 

 Reisepreissicherungsschein 

 Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchver-
sicherung (ohne Selbstbeteiligung)  

 Reisebegleitung durch die VR-Bank Landshut 
eG 

 

 
 

 
 
Preis pro Person im DZ € 1.595,- 
 

Preis pro Person im EZ € 1.920,- 
 

Mindestteilnehmerzahl 16 Personen 

Bei Nichterreichen dieser Mindestteilnehmerzahl kann B&T 
Touristik die Reise absagen. Die Absageerklärung muss dem 
Reisenden spätestens bis zum 08.09.2026 zugehen. 

 
Vorgesehene Unterkunft 

06.10.-11.10.2026  Waldhotel Eiche  
 

Nicht im Preis inbegriffen 

o Nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke 

o Ausgaben des persönlichen Bedarfs 

o Trinkgelder für Guide, Busfahrer, Hotelperso-
nal 

 
 
________________________________________________________ 

Information / Anmeldungen: 

VR-Bank Landshut eG, 
Ingolstädter Straße 2, 84030 Landshut 

In Kooperation mit: Frau Gabriele Moock 
  0871 / 823237 
 gabriele.moock@vrla-reisen.de 



 

 

 
Reiseveranstalter:  
B&T Touristik, eine Marke der 
Quality Travel Services Germany 
GmbH 
Frankfurter Straße 462, 51145 Köln 
Telefon: 02203-183 75 99 
E-Mail: service@bt-touristik.de 
 
Der/die Unterzeichnende meldet verbindlich an (bitte in 
Druckbuchstaben ausfüllen) 
 
1. Name (Herr/Frau)       

Vorname(n)        

Straße Nr.        

PLZ/Ort         

Geb.-Datum     Nationalität    

Telefon        

E-Mail         

Hinweis: z.B. Vegetarier   ________   

Kontakt Daheimgebliebene   _______   
 

2. Name (Herr/Frau)       

Vorname(n)        

Straße Nr.        

PLZ/Ort         

Geb.-Datum     Nationalität    

Telefon        

E-Mail         

Hinweis: z.B. Vegetarier       
 
O Unterbringung im Doppelzimmer mit: 

 

(Sofern Sie nicht direkt eine/n Doppelzimmerpartner/in ange-
ben, wird der Reisepreis im Einzelzimmer belastet) 
 
O Unterbringung im Einzelzimmer (nur begrenzt verfüg-

bar) 
 

Hinweis eingeschränkte Mobilität 
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät nicht unbedingt geeignet. In Fällen eingeschränkter 
Mobilität nehmen Sie bitte vor einer Anmeldung Kontakt 
mit uns auf. 

Rücktrittsrecht des Reisenden 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn gegen Zah-
lung einer gemäß den Reisebedingungen anfallenden Ent-
schädigung vom Reisevertrag zurücktreten. 

 
Reiseanmeldung  S P R E E W A L D 
Reisetermin  06.10. - 11.10.2026 
Reise-Nr.  13375 
 

Information / Anmeldungen: 
VR-Bank Landshut eG 
Ingolstädter Straße 2, 84030 Landshut 

In Kooperation mit: Frau Gabriele Moock 
 0871 / 823237 /  gabriele.moock@vrla-reisen.de 
 

 

Pauschalpreis pro Person: 

im Doppelzimmer  € 1.595,- 
im Einzelzimmer  € 1.920,- 

Mindestteilnehmerzahl:  16 Personen 

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann B&T Touristik 
die Reise absagen. Die Absageerklärung muss dem Reisenden 
spätestens bis zum 08.09.2026 zugehen. 
 

Zahlungsmodalitäten 
Nach Vertragsabschluss (Eingang der Reisebestätigung 
beim Reisenden) wird eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 
15 % des Reisepreises. Die Restzahlung wird 30 Tage vor 
Reisebeginn fällig. 

SEPA-Lastschriftmandat: Zahlungsempfänger = Anmel-
dungsempfänger. Die Gläubiger-Identifikationsnummer 
und die Mandatsreferenz werden mit der Buchungsbe-
stätigung mitgeteilt. Ich ermächtige die VR-Bank Lands-
hut eG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Ich weise mein Kreditinstitut an, die von der 
o.g. Anmeldestelle auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem Einzug 
einer SEPA-Basis-Lastschrift werde ich über den Einzug in 
dieser Verfahrensart unterrichtet. 

Kreditinstitut        

IBAN         

Unterschrift        

Ich versichere mit meiner Unterschrift, für die vertraglichen 
Verpflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Perso-
nen einzustehen. Die Reisebedingungen haben vorgelegen 
und werden anerkannt. Die Datenschutzinformationen so-
wie das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei ei-
ner Pauschalreise wurden mir ausgehändigt. 
 
                             

Ort, Datum  Unterschrift (Vertragspartner/in) 

O   Bitte Bestätigung/Rechnung ressourcenschonend digi-
tal zusenden 

mailto:info@bt-touristik.de
mailto:gabriele.moock@vrla-reisen.de


Reisebedingungen 
 

Sehr geehrter Reiseteilnehmer, 
 

mit Ihrer Buchung bitten wir um Ihr Vertrauen für unser Reisean-
gebot. Dieses Vertrauen setzt die Kenntnis der gegenseitigen 
Rechte und Pflichten voraus. Die im Folgenden aufgeführten Reise-
bedingungen regeln deshalb das Vertragsverhältnis zwischen 
Ihnen, dem Reisenden, und uns, der Quality Travel Services Ger-
many GmbH mit den Marken Shalom Israel Reisen und B&T Touris-
tik (im Weiteren: Veranstalter), dem Reiseveranstalter der von 
Ihnen gebuchten Reise. Diese Reisebedingungen werden Inhalt des 
mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages, soweit sie nach den 
gesetzlichen Bestimmungen wirksam vereinbart sind. Außerdem 
weisen wir ausdrücklich auf die Rechte der Reisenden laut Form-
blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach 
§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches hin. 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung, die schriftlich, mündlich oder fernmündlich erfolgen kann, bietet 
der Reisende dem Veranstalter den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Sie 
erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilneh-
mer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtun-
gen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückli-
che und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
Der Vertrag kommt mit der Annahme, die keiner besonderen Form bedarf, durch den 
Veranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Veranstalter 
dem Reisenden die Reisebestätigung aushändigen. Weicht der Inhalt der Reisebestäti-
gung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Veranstalters vor, an 
das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme erklärt, was auch durch Zahlung der Anzahlung, des ge-
samten Reisepreises oder durch Reiseantritt geschehen kann. 
 

2. Bezahlung 
2.1 Der Veranstalter darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur 
fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden der Sicherungsschein übergeben wurde. 
Nach Vertragsabschluss (Eingang der Reisebestätigung beim Reisenden) wird gegen Aus-
händigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 15 % des Reise-
preises. Ist Bestandteil der Reise nach der Reiseausschreibung ein Flug mit einem sofort 
nach Buchung zu bezahlenden Flugticket, ist abweichend von Satz 2 gegen Mitteilung 
der ausführenden Fluggesellschaft, der Flugdaten und der Buchungsnummer eine An-
zahlung von 40 % zu leisten. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, so-
fern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8.2 
genannten Grund abgesagt werden kann. 
2.2 Leistet der Reisende die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Veranstalter berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskos-
ten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten, es sei denn, es läge bereits zu diesem 
Zeitpunkt ein zum Rücktritt berechtigender Reisemangel vor. 
 

3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschrei-
bungen im Prospekt bzw. der Reiseausschreibung und aus den hierauf bezugnehmenden 
Angaben in der Reisebestätigung. 
Die im Prospekt bzw. der Ausschreibung enthaltenen Angaben sind für den Veranstalter 
bindend. Der Veranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, 
erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der 
Prospekt- bzw. Ausschreibungsangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung 
selbstverständlich informiert wird. 
 

4. Leistungsänderungen 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Veranstal-
ter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die 
Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der ge-
buchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Veranstalter 
ist verpflichtet, den Reisenden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Reisenden eine kostenlose 
Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 
Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende 
berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an ei-
ner mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubie-
ten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters 
über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu 
machen. 
 

5. Rücktritt durch den Reisenden 
5.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maß-
geblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Dem Reisenden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
5.2 Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 
der Veranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der Veranstalter, 
soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder keine unvermeidbaren, außer-
gewöhnlichen Umstände am Bestimmungsort die Durchführung der Reise unmöglich 
machen oder erheblich beeinträchtigen, eine angemessenen Entschädigung für die ge-
troffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen in Abhängigkeit vom jewei-
ligen Reisepreis verlangen. 
5.3 Der Veranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter 
Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vorgesehenen 
Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschä-
digung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Reisenden 
beim Veranstalter wie folgt berechnet: 

a) bei Flugreisen mit sofort nach Buchung ausgestellten Flugtickets 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn   40 %, 
ab dem 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn  50 %, 
ab dem 14. bis zum   7. Tag vor Reisebeginn  60 %, 
ab dem   6. bis zum   1. Tag vor Reisebeginn  75 %, 
am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 
des Reisepreises; 

b) bei allen anderen Flugreisen 

bis zum 60. Tag vor Reisebeginn   15 %, 
ab dem 59. bis zum 30. Tag vor Reisebeginn  20 %, 
ab dem 29. bis zum 22. Tag vor Reisebeginn  40 %, 
ab dem 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn  50 %, 
ab dem 14. bis zum   7. Tag vor Reisebeginn  60 %, 
ab dem   6. bis zum   1. Tag vor Reisebeginn  75 %, 
am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 
des Reisepreises; 

c) bei allen anderen Reisen 

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn   10 %, 
ab dem 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn   25 %, 
ab dem 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn   40 %, 
ab dem 14. bis   7. Tag vor Reisebeginn   50 %, 
ab dem   6. bis   1. Tag vor Reisebeginn   60 %, 
am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 
des Reisepreises. 

5.4 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Veranstalter nachzuwei-
sen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, 
als die von ihm geforderte Pauschale. 
5.5 Der Veranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der Veranstalter ver-
pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen. 
 

6. Umbuchungen 
Werden auf Wunsch des Reisenden nach der Buchung der Reise für einen Termin, der 
innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart vorgenommen (Umbuchung), kann der Veranstalter bis zum 
30. Tag vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro Reisendem erheben. 
Umbuchungswünsche des Reisenden, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, so-
fern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 
den Bedingungen gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchge-
führt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten ver-
ursachen. 
 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Veranstalter bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Ver-
pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 
 

8. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter 
Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurück-
treten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 
8.1 Ohne Einhaltung einer Frist 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Ver-
anstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Veranstalter, 
so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der erspar-
ten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, ein-
schließlich der ihm von Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 



8.2 Bis 30 Tage vor Reiseantritt 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteil-
nehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Min-
destteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Veranstalter verpflichtet, den 
Reisenden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzu-
leiten. Der Reisende erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Der Rei-
sende kann im Falle der Kündigung durch den Veranstalter die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach Zugang der Kündigung des Veranstal-
ters diesem gegenüber geltend zu machen. 
8.3 Vor Reisebeginn 
Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund un-
vermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages gehindert 
ist. In diesem Fall verliert der Veranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis 
und hat bereits geleistete Zahlungen unverzüglich zu erstatten. 
 

9. Haftung des Veranstalters 
9.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kauf-
manns für 

- die gewissenhafte Reisevorbereitung; 
- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 
- die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen und Reiseausschreibun-

gen angegebenen Reiseleistungen, sofern der Veranstalter nicht gemäß Ziff. 3 
vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat; 

- die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. 
9.2 Der Veranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrau-
ten Person. 
 

10. Gewährleistung 
10.1 Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende unter Vorgabe einer 
angemessenen Frist Abhilfe verlangen. Der Fristsetzung bedarf es nicht, wenn sofortige 
Abhilfe geboten ist. Der Veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann auch in der Weise Abhilfe 
schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 
Ist die Beförderung des Reisenden an den Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, 
auf den sich die Vertragsparteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag er-
fasst und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, trägt 
der Veranstalter die Kosten für die notwendige Unterbringung des Reisenden für höchs-
tens drei Nächte, mit einer Ausnahmeregelung für schutzbedürftige Personen, möglichst 
in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. 
10.2 Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 
entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis 
ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise 
in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minde-
rung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzei-
gen. 
10.3 Kündigung des Vertrages 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Veran-
stalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse 
und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem 
Veranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter ver-
weigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 
Der Reisende schuldet dem Veranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistun-
gen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse wa-
ren. 
10.4 Schadensersatz 
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Um-
stand, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat. 
 

11. Beschränkung der Haftung / Anrechnung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 

 soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird oder 

 soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

11.2 Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden bei deliktischer Haftung, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, beträgt je Reisegast und Reise 4.100,- €. 
Liegt der Reisepreis über 1.366,- €, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reise-
preises beschränkt. 
11.3 Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leis-
tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, 
Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistung gekennzeichnet werden. 

11.4 Ein Schadensersatzanspruch gegen den Veranstalter ist insoweit beschränkt oder 
ausgeschlossen als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beru-
henden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringen-
den Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leis-
tungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend ge-
macht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
11.5 Kommt dem Veranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so 
regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung 
mit den internationalen Abkommen, insbesondere den Bestimmungen von Warschau, 
Den Haag und Guadelajara. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des 
Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigungen 
von Gepäck. Sofern der Veranstalter in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet er nach 
den für diese geltenden Bestimmungen. 
11.6 Hat der Reisende gegen den Veranstalter einen Anspruch auf Schadensersatz oder 
Reisepreisminderung, so muss er sich den Betrag anrechnen lassen, den er aufgrund 
desselben Ereignisses als Entschädigung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte 
oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften erhalten hat (insbesondere ge-
mäß EU-Fluggastrechte-Verordnung, EU-Verordnung über Fahrgastrechte im Eisen-
bahnverkehr, EU-Verordnung über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden 
auf See, EU-Verordnung über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und 
die EU-Verordnung über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr). 
 

12. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering 
zu halten. 
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der vom 
Veranstalter eingesetzten Reiseleitung oder, wenn eine solche nicht eingesetzt und auch 
nicht vertraglich geschuldet ist, dem Veranstalter direkt unter der in der Reiseausschrei-
bung und der Reisebestätigung angegebenen Anschrift zur Kenntnis zu geben. Die Män-
gelanzeige kann auch bei dem Reisevermittler erfolgen, über den die Reise gebucht 
wurde. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein An-
spruch auf Minderung nicht ein. 
Bei Flugreisen sind nach dem Montrealer Übereinkommen Gepäckschäden innerhalb 
von 7 Tagen und Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung des 
Gepäcks schriftlich bei der Fluggesellschaft zu melden. 
 

13. Verjährung, Abtretungsverbot 
13.1 Vertragliche Ansprüche des Reisenden gemäß § 651i Absatz 3 verjähren in zwei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 
sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu 
dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist. An-
sprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. 
13.2 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Reisenden aus Anlass der Reise, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist genauso ausgeschlossen, wie 
deren gerichtliche Geltendmachung in eigenem Namen. 
 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Der Veranstalter steht dafür ein, den Reisenden über Bestimmungen von Pass-, Visa- 
und Gesundheitsvorschriften des Bestimmungslandes sowie deren eventuelle Änderun-
gen vor Reiseantritt zu unterrichten. 
Der Veranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Veranstalter 
mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Veranstalter die Verzögerung zu 
vertreten hat. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung 
von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen 
zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtin-
formation des Veranstalters bedingt sind. 
 

15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
 

16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 
 
 

Quality Travel Services Germany GmbH, 
Frankfurter Straße 462, 51145 Köln, 
Tel.: 02203 183 75 99, Fax: 02203 183 75 95, 
E-Mail: post@qualitytravelgermany.com, 
Internet: www.shalom-israel-reisen.de 
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Stand: Januar 2024 

mailto:info@bt-touristik.de


B&T Touristik, Frankfurter Straße 462, 51145 Köln, Tel.: 02203 1837599, E-Mail: service@bt-touristik.de 

Datenschutzinformationen 

gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

Stand: Dezember 2022 

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte 

aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in 

welcher Weise genutzt werden, können Sie den nachfolgenden Ausführun-

gen entnehmen. 

Bitte geben Sie die Informationen auch an eventuell von Ihnen mitangemel-

dete Reiseteilnehmer weiter. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 

können Sie sich wenden? 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

Quality Travel Services Germany GmbH 

Frankfurter Straße 462 

51145 Köln 

Telefon: 02203 183 75 99 

Fax: 02203 183 75 95 
E-Mail: datenschutz@bt-touristik.de 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung 

mit Ihnen erhalten. Die Daten erhalten wir direkt von Ihnen, z.B. im Rahmen einer Rei-

sebuchung oder einer anderen Auftragserteilung. 

Konkret verarbeiten wir für die Durchführung unserer Dienstleistungen: 

 Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der Reisedienstleistung. (z.B. 

Name und Anschrift des Reiseanmelders, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Na-

men der mitreisenden Personen sowie das Geburtsdatum aller Reisenden) 

 Ggfs. Legitimationsdaten bei der Beantragung von Visa 

 Daten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung 

 Korrespondenz 

 Daten Ihrer vergangenen bzw. bisherigen Buchungen und Aufenthalte soweit 

über uns gebucht 

 Werbe- und Vertriebsdaten 

 Gesundheitsdaten zum Schutz des oder der Reisenden (z.B. Lebensmittelunver-

träglichkeiten, Allergien) 

3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verwendet 

(Zweck der Verarbeitung)? 

Die nachfolgenden Informationen geben Aufschluss darüber, wozu und zu welchem 

Zweck wir Ihre Daten verarbeiten. 

a. Zur Erfüllung von Vertragspflichten (Art. 6 Abs. 1 b EU-DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen, d.h. insbeson-

dere zur Durchführung und Abwicklung der gebuchten Reisedienstleistungen. Die Zwe-

cke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen nach den konkreten Reisedienst-

leistungen und den Vertragsunterlagen (z.B. Übernachtungen, Transfers, Flüge) 

b. Im Rahmen von Interessenabwägungen (Art. 6 Abs. 1 f EU-DSGVO) 

Zur Wahrung berechtigter Interessen können Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung 

des Vertrages hinaus durch uns oder durch Dritte verwendet werden. Dies erfolgt zu 

folgenden Zwecken: 

 Unterstützung unserer Vertriebsorganisation bei der Reiseberatung und -be-

treuung und dem Vertrieb im Rahmen der Reisebetreuung 

 Weiterentwicklung von Reisedienstleistungen und Zusatzprodukten 

 Werbung, Kundenbetreuung, Markt- und Meinungsforschung 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Strei-

tigkeiten 

 Prävention und Aufklärung von Straftaten 

 Gewährleistung der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit des IT-Betriebs 

Unser Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken 

und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vertrieb, Ver-

meidung von Rechtsrisiken). Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeiten wir 

Ihre Daten pseudonymisiert oder anonymisiert. 

c. Auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten er-

teilt haben, ist diese jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Ver-

arbeitung. Zudem haben Sie ggfs. der werblichen Ansprache per Post, E-Mail oder per 

Newsletter zugestimmt. Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor der 

Geltung der EU-DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt 

nur für zukünftige Verarbeitungen, nicht für bereits Erfolgte. Wenden Sie sich dazu bitte 

an unsere Kontaktadresse. 

d. Auf Grund von gesetzlichen Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c EU-DSGVO) 

Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen und gesetzlichen Anforde-

rungen (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB), Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung (GoB), Fluggastdatengesetz, EU-Pauschalreiserichtlinie, 

Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts- und Alters-

prüfung, Betrugsprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflich-

ten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken. 

4. Wer bekommt meine Daten? 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur unter Wahrung der EU-DSGVO und nur soweit 

eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Innerhalb unserer Organisation erhalten nur dieje-

nigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. 

Zusätzlich können folgende Stellen Ihre Daten erhalten: 

 von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 EU-DSGVO), die Ihre Daten wei-

sungsgebunden für uns verarbeiten 

 öffentliche Stellen und Institutionen (Finanzbehörden, Botschaften des Ziellan-

des) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung (Aufbe-

wahrungspflichten, Visa-Beschaffung, Einholen von Einreisebestimmungen) 

 sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt 

haben. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unse-

rer Geschäftsbeziehung, was auch die Anbahnung und Abwicklung eines Reisevertrages 

umfasst. Zusätzlich unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentati-

onspflichten. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation be-

tragen zwei bis maximal zehn Jahre. Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

auf Basis Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf. 

6. Werden Daten in ein Drittland übermittelt? 

Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union nur, soweit 

dies zur Ausführung und Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder gesetz-

lich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben (z.B. Fernreisen). 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 EU-DSGVO, das Recht auf Berichtigung 

nach Art. 16 EU-DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 EU-DSGVO, das Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 EU-DSGVO, das Recht auf Widerspruch 

nach Art. 21 EU-DSVGO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 EU-

DSGVO. Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbe-

hörde nach Art. 77 EU-DSGVO bzw. § 19 BDSG. Beim Auskunftsrecht und beim Lö-

schungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen 

Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Ge-

schäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 

sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die 

Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht 

mehr durchführen können und ggfs. beenden müssen. 

9. Wie und wann kann ich von meinem Recht auf Widerspruch 

Gebrauch machen? 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, je-

derzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 f EU-DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Inte-

ressenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden 

Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, wir können zwin-

gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei 

postalisch, telefonisch oder per Fax oder E-Mail erfolgen. 



B&T Touristik, Frankfurter Straße 462, 51145 Köln, Tel.: 02203 1837599, E-Mail: service@bt-touristik.de 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden 

bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Quality Travel Services Ger-

many GmbH (QTSG), Frankfurter Straße 462, 51145 Köln, trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 

gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Quality Travel Services Germany GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 

Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 

im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen 

über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisever-

trags. 

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ord-

nungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 

Reiseleistungen. (Hier: QTSG) 

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder 

Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung set-

zen können. (QTSG teilt diese Telefonnummern in den Rei-

seunterlagen mit.) 

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer 

angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzli-

chen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn 

bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich er-

höhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen 

ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 

Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschal-

reisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zu-

rücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf 

eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht 

auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten 

sich verringern. (QTSG verzichtet auf das Recht der nach-

träglichen Preiseerhöhung.) 

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 

vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstat-

tung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Be-

standteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises er-

heblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise ver-

antwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn 

der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 

auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 

Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Um-

stände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise 

wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheits-

probleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich 

beeinträchtigen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pau-

schalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertret-

baren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. (Beach-

ten Sie hierzu die Reisebedingungen von QTSG.) 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Be-

standteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 

durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemes-

sene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 

 Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 

vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutsch-

land heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen 

nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erheb-

liche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 

Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es 

versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/o-

der Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 

nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, 

wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. (QTSG leistet 

diesen Beistand unabhängig vom Verursacher der Schwie-

rigkeiten.) 

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlun-

gen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstal-

ters nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförde-

rung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeför-

derung der Reisenden gewährleistet. Quality Travel Ser-

vices Germany GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit 

der R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 

65189 Wiesbaden, info@ruv.de, Tel.: 0611 16750507, ab-

geschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kon-

taktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz 

von Quality Travel Services Germany GmbH verweigert 

werden. 

 

 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de. 


